
Ordnungsethik 2.0 oder: Was kann die
Wirtschaftsethik vom Papst lernen?
Nils Goldschmidt und André Habisch

Der Papst ist Ordnungsethiker.
Wie ihr unmittelbarer Vorgänger,
die Sozialenzyklika „Centesimus
annus“ von Johannes Paul II. aus
dem Jahr 1991, ist auch das
jüngste Schreiben „Caritas in veri-
tate“ von Papst Benedikt XVI. der
ordnungsökonomischen Botschaft
und dem klaren Verweis auf die
unabdingbare, am Maßstab der
Gerechtigkeit ausgerichtete Ord-
nung der Wirtschaft verpflichtet.
Der Papst erteilt jeder sozialro-
mantischen Marktkritik eine klare
Absage: „Die Kirche vertritt seit
jeher, dass dieWirtschaftstätigkeit
nicht als antisozial angesehen wer-
den darf. ... Die Gesellschaft muss
sich nicht vor dem Markt schüt-
zen, als ob seine Entwicklung ipso
facto zur Zerstörung wahrhaft
menschlicher Beziehungen führen
würde. … Der Bereich der Wirt-
schaft … gehört zum Tun des
Menschen und muss, gerade weil
er menschlich ist, nach morali-
schen Gesichtspunkten struktu-
riert und institutionalisiert werden
(CV 36). Analog zum ordnungspo-
litischen Denken der Freiburger
Schule fordert auch der Papst zu-
nächst die Gestaltung von gerech-
ten Spielregeln und nicht die
Moralisierung einzelner Spiel-
züge. Im Zentrum steht dabei die
politische und moralische Rah-
menordnung, die die wirtschaft-
lichen Akteure anhält, sich ent-
sprechend der rechtlichen Vorga-
ben zu verhalten.
Doch das ist nicht alles. In seiner
Sozialenzyklika zeigt sich Papst
Benedikt als ordnungsethischer

Impulsgeber, der der momentan
verschlafenen ordnungsethischen
Debatte in Deutschland neue Le-
bendigkeit einhauchen könnte.
Zwar steht es außer Frage, dass
die Enzyklika dabei alles andere
als ein „page turner“ ist und dem
geneigten Leser durchaus ein ge-
rütteltes Maß an intellektuellem
Stehvermögen abverlangt. Doch-
während sich manche zeitgenössi-
sche Ordnungsethiker einen
„Dialog“ von Ökonomik und Ethik
lediglich als begeisterte kirchliche
Zustimmung zum (unfehlbaren?)
Lehramt des Ökonomen vorzustel-
len vermögen, so wollen wir hier
das Unerhörte denken: Ob viel-
leicht auch der Ordnungsökonom
etwas vom Papst lernen könnte?

Änderung der Rah-
menordnung greift
zu kurz
Der Papst verknüpft in seiner
Enzyklika die klassische ord-
nungsethische Botschaft von der
Bedeutung der Rahmenordnung
mit einem klaren Blick auf die
veränderten politischen, ökonomi-
schen und vor allem gesellschaftli-
chen Bedingungen zu Beginn des
21. Jahrhunderts.
Denn: Viele reale Konflikte lassen
sich immer weniger in ordnungs-
ethisches Wohlgefallen auflösen.
Die Hoffnung, dass sich die Lö-
sung aller wirtschaftsethischen
Probleme von der Korruption über
die Sozial- und Umweltpolitik bis
hin zur Prostitution durch allseits
vorteilhafte und anreizkompatible

Veränderungen der Rahmenord-
nung finden ließen, greift immer
offensichtlicher zu kurz. Interes-
sengegensätze verhindern auch
auf der Ebene der Regelvereinba-
rung eine Einigung – so werden
die Briten kaum rigoros gegen
ihren Jobmotor Finanzsektor
vorgehen und die Deutschen sind
zurückhaltend bei schärferen EU-
Umweltstandards fürLuxuskarossen.
Selbst wenn – wie beispielsweise
beim Klimagipfel in Kopenhagen –
der Win-win-Charakter interna-
tionaler Klimaschutzmaßnahmen
auf der Hand liegt, können
nationales Eigeninteresse und kul-
turelle Differenzen das Zustande-
kommen kollektiver Selbstbindung
und einer globalen Rahmenord-
nung verhindern.
Noch schwieriger wird es, rational
zwischen konkurrierenden Zielen
abzuwägen: etwa wenn Spar-
zwänge im Haushalt Kommunal-
politiker vor die Entscheidung
stellen, das Jugendzentrum zu
schließen, Gelder für Beratungs-
stellen zu kappen oder im öffentli-
chen Nahverkehr zu kürzen.
Ordnungsethiker werden Kon-
flikte zunächst auch tatsächlich als
solche wahrzunehmen haben.
Die Welt ist bunter geworden und
ihre Akteure mannigfaltiger. Und
genau dies hat auch Papst Bene-
dikt in „Caritas in veritate“ im
Blick, wenn er über die Chancen
einer zivilgesellschaftlichen Er-
neuerung der Wirtschaftsethik
spricht: „Es ist im Interesse des
Marktes, Emanzipierung zu för-
dern, aber um dies zu erreichen,
darf er sich nicht nur auf sich
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selbst verlassen, denn er ist nicht
in der Lage, von sich aus das zu er-
reichen, was seine Möglichkeiten
übersteigt. Er muss vielmehr auf
die moralischen Kräfte anderer
Subjekte zurückgreifen, die diese
hervorbringen können.“ (CV 35)
Ein in der Ordnungsethik domi-
nierender Dualismus, der soziale
Ordnung nur entweder im Modus
des Marktes oder des Staates zu
denken vermag, reduziert die Rolle
des Einzelnen auf die bloße An-
passung an eine vorgegebene Ord-
nung: Er bleibt – wie der Nutzer
des Internets vor Einführung des
interaktiven Web 2.0 – ein Konsu-
ment anderswo erzeugter Inhalte.
Ganz gleich, ob man mehr Markt
oder mehr Staat fordert: Den
Potenzialen des Menschen, seiner
sozialen Phantasie und seiner
Fähigkeit, sich wirksam für eine
bessere Welt zu engagieren, wird
eine Fixierung auf diesen Trade-
off nicht gerecht.

Soziale
Innovationen
Der päpstliche Appell, Gemeinsinn
und unentgeltliches soziales Enga-
gement als Potenzial für die Wei-
terentwicklung sozialer Ordnung
der modernen Gesellschaft ernst
zu nehmen, könnte aktueller kaum
sein. Denn zur Integration von
Jugendlichen, zur Bewältigung des
demographischen Wandels, zu
wirksamerem Umweltschutz und
so weiter bedarf es nicht nur der
Bereitstellung von staatlichen
Budgetmitteln, sondern vor allem
der technischen und sozialen Inno-
vation.
Solche Innovationen sind aber nur
selten das Ergebnis der ordnungs-
ethischen Debatte oder das Resul-
tat der politischen Diskussion. Sie
entstehen nicht selten in der Mitte
der Marktgesellschaft selbst – teils

aus unternehmerischem Kalkül,
teils aus der – persönlich wie ge-
meinsam wahrgenommenen Ver-
antwortung heraus. Insbesondere
ohne ‚Unternehmer der Gesell-
schaft‘ (social entrepreneurs), ohne
kleine Gruppen, die auf begrenz-
tem Raum Neues ausprobieren,
ohne Sponsoren, die dafür privates
Geld zur Verfügung stellen oder
gesellschaftlich engagierte Unter-
nehmen, die das unterstützen,
wird es diese Innovation nicht
geben.
Das war auch in der Vergangen-
heit nicht anders: Die Ent-
stehung des deutschen Sozialver-
sicherungssystems am Ende des
19. Jahrhunderts wäre nicht mög-
lich gewesen, wenn nicht in den
Jahrzehnten davor sozial enga-
gierte Unternehmerpersönlichkei-
ten gemeinsam mit weitsichtigen
Arbeiterführern neue Wege ge-
gangen wären. Sie empfanden auch
unter den völlig veränderten ‚sys-
temischen‘ Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Industrialisierung
Verantwortung für ihre Arbeiter.
Sie schufen betriebliche Solidar-
fonds, aus denen Unfallopfer und
Witwen alimentiert, kranke Ar-
beitnehmer unterstützt und Le-
bensbedingungen für Familien
humaner gestaltet werden konn-
ten.
Eine Verbesserung der Unterneh-
menskultur und erhöhte Wett-
bewerbsfähigkeit waren das
Ergebnis. Für die nachfolgende
staatliche Sozialpolitik war dieses
Engagement einwesentlicher Ideen-
geber und auf seine Modelle der
pragmatischen Umsetzung konnte
man dann für die Ausgestaltung
der Rahmenordnung zurück-
greifen. Auch die politische Um-
setzung bedarf dabei verant-
wortungsbewusster Akteure. Per-
sönlichkeiten wie Heinrich Brauns
haben ihre Erfahrungen aus dem
zivilgesellschaftlichen Engage-

ment direkt in die Politik getra-
gen. Als Reichsarbeitsminister
unter zwölf wechselnden Kanz-
lern hat der katholische Priester
zwischen 1920 und 1928 die
Grundlage für die deutsche Ar-
beitsordnung geschaffen.
In der transnationalen Wirtschaft
des 21. Jahrhunderts bekommen
diese zivilgesellschaftlichen Tradi-
tionen neue ordnungsethische
Relevanz. Als Corporate Citizens
binden sich Unternehmen freiwil-
lig und in Zusammenarbeit mit
ausgewählten Nichtregierungs-
organisationen an die Einhaltung
von Umweltstandards und Men-
schenrechten. Sie engagieren sich
für Bildung und gesellschaftliche
Entwicklung an ihren Standorten.

Soziale
Unternehmer
Social Enterpreneurs wie Ibrahim
Abouleish, der Gründer des Mo-
dellunternehmens SEKEM bei
Kairo, verbinden ökologische
Geschäftsmodelle mit sozialem
Engagement. Der Friedensnobel-
preisträger Muhammad Yunus hat
durch die Gründung der Mikro-
kreditbank Grameen in Bangla-
desh das weltweit erfolgreichste
Projekt zur Armutsbekämpfung
auf den Weg gebracht – und
schafft heute in Kooperation
mit internationalen Unternehmen
Tausende von Arbeitsplätzen für
die Ärmsten.
Solche Initiativen haben vielfach
ihren Ursprung jenseits des Mark-
tes, aber sie wirken zurück auf das
wirtschaftliche Handeln und füh-
ren im besten Fall langfristig dann
auch zu einer Veränderung der
politischen Rahmenbedingungen.
Hierauf will der Papst hinweisen,
wenn er schreibt: „Die ‚Stadt des
Menschen‘ wird nicht nur durch
Beziehungen auf der Grundlage

.
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von Rechten und Pflichten geför-
dert, sondern noch mehr und zu-
erst durch Verbindungen, die
durch Unentgeltlichkeit, Barmher-
zigkeit und Gemeinsamkeit ge-
kennzeichnet sind.“ (CV 6)
Mit der hohenWertschätzung die-
ser zivilgesellschaftlichen Initiati-
ven ist der Papst überraschend nah
an der letztjährigen Nobelpreisträ-
gerin für Wirtschaftswissenschaf-
ten, Elinor Ostrom: In ihren
Arbeiten über die spezifische Öko-
nomie von Gemeinschaftsgütern
macht sie deutlich, wie moralische
Regeln und informelle Institutio-
nen als soziales Kapital Kooperatio-
nen auch dort noch stabilisieren, wo
die ökonomische Analyse eigentlich
ihren Zerfall voraussagen würde.
Rückwärtsgewandte Kleingrup-
penromantik? Weit gefehlt! Viel-
mehr untersuchen Ostrom und
ihre Mitarbeiter immer auch, wie
kulturelle soziale Normen so wei-
terentwickelt werden können, dass
die Reichweite für solche Koopera-
tion wächst. Zugleich hat die Feld-
forschung von Elinor Ostrom
ergeben, dass Kooperationen und
Regeln für Konflikte nicht dem
Motto „one fits all“ folgen, son-
dern dass es kulturelle Eigenhei-
ten und ganz unterschiedliche
Lösungswege gibt.
Für eine erneuerte Ordnungsethik
erfordert dies, sich nicht auf die
Ebene abstrakter Regeländerun-
gen zu beschränken, sondern
verschiedene Lösungsideen zu be-
leuchten und mit Blick auf ihre
politische Umsetzbarkeit zu beur-
teilen. Sie hat eine sorgfältige Ana-
lyse des vorfindlichen sozialen
Kapitals kulturell tradierter Nor-
men zu leisten, die nicht als anti-
quiert abgetan werden dürfen,
sondern Anknüpfungspunkt für
die Entwicklung neuer Ordnungs-
muster darstellen.
Dies korrespondiert mit dem Sub-
sidiaritätsprinzip der Katholischen

Soziallehre, das dem Wissen um
die Grenzen rationaler Gestaltbar-
keit sozialer Ordnung dadurch
Rechnung trägt, dass es gelebten
Ordnungen der je kleineren sozia-
len Einheit den Regelungsvorrang
einräumt.
Lösungen für ökonomische und
wirtschaftsethische Fragen – darin
sind sich Ostrom und Papst Bene-
dikt einig – müssen die kulturelle
und regionale Dimension von
Konflikten ernster nehmen.
Die Möglichkeit unterschiedlicher
ordnungspolitischer Lösungswege
eröffnet auch Spielraum, um von-
einander und gemeinsam zu ler-
nen. Papst Benedikt spricht
in diesem Zusammenhang von
„neuen Perspektiven des interkul-
turellen Dialogs“: Manches kata-
strophale Ergebnis von Ökonomen
konzipierter ‚rationaler Moderni-
sierungsstrategien‘ für Lateiname-
rika, Osteuropa, Afrika hätte
dadurch vermieden werden kön-
nen.

Regeln im
Kontext beachten
Solche Überlegungen sind näher
an der ordnungspolitischen Tradi-
tion, als es vielen erscheinen mag.
Gerade die vonWalter Eucken be-
tonte Interdependenz der Ordnun-
gen ging ja davon aus, dass
wirtschaftliche Regeln in ihrem
sozialen und kulturellen Kontext
zu betrachten sind: Ein umfassen-
deres Ordnungsdenken, das die
Bedeutung sozialen Kapitals und
der jeweiligen gesellschaftlichen
Strukturen berücksichtigt, hat
Konsequenzen für die Transfor-
mationsprozesse in Osteuropa wie
für die Umgestaltung sozialer Si-
cherungssysteme und für Ansätze
zur Korruptionsbekämpfung.
Unternehmensethisch läuft ein
solches Denken auf die Überwin-

dung einer Spielart des Ethikma-
nagements hinaus, die aus-
schließlich auf ein System von
Anreizen und Sanktionen zur hie-
rarchischen Steuerung setzt. Ge-
rade nachhaltig erfolgreiche
Mittelständler gehen hier oft an-
dere Wege: Ein Führungsstil, der
auf personales „Mitunternehmer-
tum“ setzt, erscheint ihnen zielfüh-
render.
Papst Benedikt spricht von der
Logik der Reziprozität und der
Unentgeltlichkeit, die nicht ein-
fach immer wieder Leistung gegen
Prämie tauscht, sondern einen Re-
gelungsrahmen setzt, der Raum
für eine gemeinsame Feinsteue-
rung der beteiligten Personen
selbst lässt.
Ideen für neue Regeln entstehen
häufig im Miteinander und im
Ringen um Kompromisse. Hier of-
fenbart sich zugleich ein weiterer
blinder Fleck im ordnungsethi-
schen Denken. Denn soziale Ord-
nung wird dort lediglich vom
isolierten Akt der autoritativen
Verkündung und Durchsetzung
der Rahmenordnung her verstan-
den – in der Tradition von Thomas
Hobbes: Auctoritas non Veritas
fecit legem. Vernachlässigt wird,
wie die Moral in die Regeln
kommt und was Menschen eines
Kulturraumes tatsächlich als mo-
ralisch geboten erscheint. Ord-
nungsethik wird sich aber auch
mit den Entstehungsbedingungen
von Moral in Familien und
Wertegemeinschaften beschäfti-
gen müssen und fragen, wie man
„Investitionen in moralisches Ka-
pital“ stärkt. Zugleich sollte sie
diskutieren, welche Möglichkeiten
zur Umsetzung moralischer Über-
zeugungen in gerechte Strukturen
zur Verfügung stehen.
Die Rolle der Politik als Setzer und
Überwacher der Spielregeln steht
außer Frage, aber viele Vorschläge
werden erst dadurch relevant, dass

.
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sie an anderer Stelle praktisch er-
probt und weiterentwickelt wur-
den, dass sie dabei Zustimmung
und Nachahmer gefunden haben.
In diesem Sinne muss die Ord-
nungsethik individuelle Verant-
wortungsübernahme als Motor
für verbesserte Regeln wiederent-
decken. Ganz modern greift „Cari-
tas in veritate“ hier Gedanken auf,
die in der ökonomischen Literatur
mittlerweile zaghaft unter den
Schlagwörtern „Konsumenten-
ethik“ und „moralischer Konsum“
diskutiert werden: „Es ist gut so,
schreibt der Papst, „dass sich die
Menschen bewusst werden, das
das Kaufen nicht nur ein wirt-
schaftlicher Akt, sondern immer
auch eine moralische Handlung
ist. Die Konsumenten haben daher
eine klare soziale Verantwortung.“
(CV 66). Die Betonung der perso-
nalen Wurzeln jeglicher Sozial-
ethik, die man in der Enzyklika
findet und die von vielen deut-
schen Kommentatoren als ein tu-
gendethisches Präludium des
Theologen Ratzinger abgetan
wurde, hat hierin ihre systemati-
sche Begründung.

Gelingendes Leben
als Ziel
Betont man den individuellen, per-
sonalen Ausgangspunkt gesell-
schaftlicher und wirtschaftlicher
Strukturen, dann wird auch klar,
worum es bei der institutionellen
Rahmensetzung gehen soll. Das
vorrangige Ziel ist es nicht, Ko-
operationsgewinne zu realisieren,
sondern jedem Menschen die
Möglichkeit einzuräumen, ein ge-
lingendes Leben unter gedeihli-
chen Bedingungen zu führen. In
einer Diktion, die sehr an die
Überlegungen von Amartya Sen

erinnern, schreibt Papst Benedikt
mit Blick auf den Hunger in der
Welt: „Der Hunger hängt weniger
von einem materiellen Mangel ab,
als vielmehr von einem Mangel
an gesellschaftlichen Ressourcen,
deren wichtigste institutioneller
Natur ist. Das heißt, es fehlt eine
Ordnung wirtschaftlicher Institu-
tionen, die in der Lage sind,
sowohl einen der richtigen Ernäh-
rung angemessenen regulären
Zugang zuWasser und Nahrungs-
mitteln zu garantieren, als auch die
Engpässe zu bewältigen, die mit
den Grundbedürfnissen und dem
Notstand im Fall echter Nah-
rungsmittelkrisen verbunden sind“
(CV 27).
Um keine Missverständnisse auf-
kommen zu lassen: Zur Lösung
wirtschaftsethischer Probleme
bleiben Änderungen der politi-
schen Rahmenordnung das erste
Mittel der Wahl und das unver-
rückbare Grundanliegen der Ord-
nungsethik. Der Hinweis auf die
Zivilgesellschaft und unterneh-
mensethische Initiativen will und
kann klassische Ordnungspolitik
nicht ersetzen. „Von den Men-
schen darf nicht gefordert
werden“, so bereitsWalter Eucken,
„was allein die Wirtschaftsord-
nung leisten kann: Ein har-
monisches Verhältnis zwischen
Einzelinteresse und Gesamtinte-
resse herzustellen.“
Doch aus der Einsicht, dass eine
moderne Gesellschaft nicht auf
dem guten Willen der Menschen
allein gründen kann, folgt eben
nicht, dass das solidarische Mitei-
nander kleiner Gruppen, das ge-
sellschaftliche Engagement von
Stiftungen und Unternehmen
sowie die politische Arbeit von
Nicht-Regierungsorganisationen
und Kirchen ohne Bedeutung für

ein funktionsfähiges Gemeinwesen
wäre.
Ordnungspolitik muss das Sub-
sidiaritätsprinzip auch auf gesell-
schaftspolitischem Gebiet nach-
vollziehen, indem sie sozialem
Engagement vor Ort Raum gibt:
sei es durch Mentoring-Systeme
für Jugendliche oder Arbeitslose,
durch die Einrichtung von Schul-
beiräten für engagementwillige
Mittelständler oder durch die För-
derung von regionalen Initiativen
und Freiwilligenaktionen einzel-
ner Bürger und Unternehmen.
Nach Kopenhagen und Pittsburgh
ist es an der Zeit, dass sich die
Ordnungsethik kritisch an der
Realität misst und vor demHinter-
grund einer sich verändernden
Weltwirtschaft modernisiert. Hier
können die neue Sozialenzyklika
genauso wie aktuelle Debatten in
der Ökonomik wichtige Impulse
liefern. Fazit: Wir brauchen keine
grundsätzlich andereWirtschafts-
ethik, aber eine Ordnungsethik
2.0, die die persönliche Verantwor-
tung des Einzelnen und das Enga-
gement sozialer Netzwerke als
‚content provider‘ sozialer Ord-
nung des 21. Jahrhunderts ernst
nimmt.
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